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Ersatzlose Aufhebung von Verkehrsbaulinien
Aubrigstrasse

Genehmigung

Gemeinde Wetzikon

Lage Aubrigstrasse, Abschnitt Gewerbeschulstrasse bis Grundstück Kat. Nr. 4632

Beschluss Nr. 39 der Planungskommission der Stadt Wetzikon vom 4. Dezember 2023
Verkehrsbaulinienplan 1:500 vom 14. November 2023
Erläuternder Bericht vom 14. November 2023

Zuständiskeit Über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet
das Amt für Mobilität im Namen der Volkswirtschaftsdirektion ($ 38 Abs. 4 OG RR ILS 17211
i.V.m. $ 20 und Anhang 2 OV VD ILS 172.110.41).

Sachverhalt

Festseaungsbeschluss Die Planungskommission der Stadt Wetzikon hat mit Beschluss Nr. 39 vom 4. Dezember
2023 die Verkehrsbau- und Niveaulinien RRB Nr. 433311961, Abschnitt Gewerbeschul-
strasse bis Grundstück Kat. Nr. 4632, teilweise ersatzlos aufgehoben.

Anlass und Zielseaung Die Verkehrsbau- und Niveaulinien wurden 1961 zur Sicherung der damals geplanten
der Planung Aubrigstrasse festgesetzt. Die Erschliessung des Quartiers wurde jedoch anders als vorge-

sehen umgesetzt und die Aubrigstrasse lediglich teilweise realisiert. Eine Verlängerung die-
ser Strasse bis zur Gewerbeschulstrasse ist heute nicht mehr erforderlich. Demzufolge sind
die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 4333/1961, Abschnitt Gewerbeschulstrasse bis Kat.
Nr. 4632, obsolet geworden und sollen ersatzlos aufgehoben werden.

Die vorhandenen Niveaulinien werden in diesem Abschnitt ebenfalls ersatzlos aufgehoben.

Erwägungen

A. Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Gestützt auf Art. 22 Abs.2Ziff . B der Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 i.V.m. Art. 37
Abs. 4 des Geschäftsreglements Stadtrat vom 18. Mai 2022 der Stadt Wetzikon ist für die
Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien die Planungskommission zuständig
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B. Materielle Prüfung

Zusammenfassung der Mit der vorliegenden Baulinienrevision sollen die Verkehrsbau- und Niveaulinien RRB

Vortase Nr. 4333/1961, Abschnitt Gewerbeschulstrasse bis Grundstück Kat. Nr. 4632, ersatzlos
aufgehoben werden'

Ergebnis der Prüfung Die Aubrigstrasse wurde entgegen der ursprünglichen Planung nur teilweise realisiert. Der

nördliche Abschnitt zwischen der Gewerbeschulstrasse und dem Grundstück Kat. Nr. 4632

wurde lediglich als ca. 2 m breiter Fussweg umgesetzt. lm Weiteren wurde in den 80er Jah-

ren das Quartier teilweise ohne Beachtung der Verkehrsbaulinien überbaut. Die Baulinien

verlaufen über die Grundstücke Kat. Nrn. 4631 ,4549 sowie 4632 mit einem Abstand von bis

zu 11 m ab Grundstückgrenze und schneiden die bestehenden Gebäude. Eine Raumsiche-

rung für den Ausbau des Fussweges ist heute nicht mehr erforderlich. Die Baulinien sind da-

her obsolet geworden und beeinträchtigen nur noch die bauliche Entwicklung der betroffe-

nen Grundstücke. Mit der Aufhebung der Baulinien bleibt der Fussweg durch den ordentli-

chen Strassen- bzw. Wegabstand gemäss Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich
(PBG, LS 700.1) räumlich weiterhin genügend gesichert.

Die teilweise Aufhebung der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 433311961widerspricht weder der

kommunalen noch der kantonalen Richtplanung.

C. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss g 5 Abs. 3 PBG i.V.m. $ 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid zusam-

men mit den geprüften Akten zu veröffentlichen und aufzulegen sowie den betroffenen
Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben) mitzuteilen.

lm Namen der Volkswirtschaftsdirektion wird verfügt:

l. Die mit Beschluss Nr. 39 der Planungskommission der Stadt Wetzikon vom
4. Dezember 2O23 beschlossene teilweise ersatzlose Aufhebung der Verkehrsbau- und

Niveaulinien RRB Nr. 433311961, Abschnitt Gewerbeschulstrasse bis Grundstück Kat.

Nr. 4632, wird gemäss den eingereichten Akten genehmigt.

ll. Die Planungskommission der Stadt Wetzikon wird eingeladen:

- Dispos itiv Zitf .l zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss g 5 Abs. 3 PBG i.V.m. S 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und aufzulegen
iowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben)
mitzuteilen.
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Die Nachführung der Verkehrsbaulinien in den öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen (ÖRee-Kataster) zu veranlassen.

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses dem Amt für Mobilität, Stab,
Rechtsdienst / Baulinien, 8090 Zürich, den Beleg der Publikation inkl.
Rechtskraftbescheinigung zuzustellen.

lll. Mitteilung an:

Planungskommission Stadt Wetzikon inkl.
. Beschluss Nr. 39 der Planungskommission der Stadt Wetzikon vom 4. Dezember

. i3?f"n*baulinienplan 1:500 vom 14. November 2023

. Erläuternder Bericht vom 14. Novembdr 2023

Verfügungskopie an Amt für Mobilität, Stab, Rechtsdienst / Baulinien

Amt für Mobi

Markus Traber, Amtschef





Kanton Zlirich 
Amtsblatt Rechtskraftbeschelnigung

Gegen diesen Beschluss ist bis heute 
beim Baurekursgericht kein Rechts- 
mittel eingelegt worden,
ZQrich, Baurekursgericht

des Kantons Zurich

0 8. April 2024

Rubrik: Raumplanung
Unterrubrik: NutzungsplanungZSondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZM 04.03 2024
Offentlich einsehbar bis: 04 03.2027
Meldungsnummer: RP-ZH02 0000002259

Publizierende Stella

wetziKon
Gemeinde Wetzikon, Bahnhofstrasse 167. 8620 Wetzikon ZH

Erneute Publikation: Ersatzlose Aufhebung von 
Verkehrsbaulinien Aubrigstrasse, kommunale 
Festsetzung, Genehmigung
Betrifft: 8620 Wetzikon ZH

Angaben zum Inhalt:
Mit Verfugung Nr. 8501 /2024 vom 1. Februar 2024 hat die Volkswirtschaftsdirektion des 
Kantons Zurich die mit Beschluss Nr. 2023/39 vom 4. Dezember 2023 von der 
Planungskommission der Stadt Wetzikon beschlossene ersatzlose Aufhebung der 
Verkehrsbaulinien R8B Nr. 4333/1961 entlang der Aubrigstrasse, Abschnitt 
Gewerbeschulstrasse bis Kat. 4632, gemass den eingereichten Akten genehmigt

Beschluss-ZVerfugungsnummer: 8501

Beschluss-ZVerfiigungsdatum: 01.02.2024

Gerichtliche Entscheidinstanz:
Baurekursgericht Kanton Zurich

Angaben zur Auflage:
Die Unterlagen liegen ab dem 4. Marz 2024 wahrend 30 Tagen zur Einsicht auf und 
kbnnen im Stadthaus beim Schalter "Bau + Planung" im 4. OG wahrend den ordentlichen 
Offnungszeiten eingesehen werden. Fur die Einsichtnahme empfehlen wir eine 
fruhzeitigetelefonische Voranmeldung unterTei. 044 931 32 84.

Erganzende rechtliche Hinweise:
Gegen den Beschluss der Planungskommission sowie gegen den
Genehmigungsentscheid der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion kann innert 30 
Tagen. von derVerbffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht



des Kantons Zurich, Postfach, 8090 Zurich, erhoben werden (§§ 329 ff. PBG). Die 
Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrundung enthalten, Der angefochtene 
Beschluss ist, soweit mdglich, beizulegen oder genau zu bezejchnen. Die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mdglich beizulegen. 
Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im 
Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Frist: 30 Tage
Ablauf der Frist: 03 04.2024

Kontaktstelle: '
Gemeinde Wetzikon
Geschaftsbereich Bau, Planung + Umwelt
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon ZH
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